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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1995

Norm

StPO §179 Abs6

Rechtssatz

Über eine etwaige Gesetzwidrigkeit eines Haftbeschlusses durch Verzögerung des Untersuchungsrichters (sohin in

einer Haftfrage) kommt die Rechtsmittelkompetenz nicht wie bei sonstigen Verzögerungen des Verfahrens der

Ratskammer, sondern dem Gerichtshof zweiter Instanz zu.
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